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§ 18 KJBG Sonn- und Feiertagsruhe

KIBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz 1987

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)An Sonntagen und an den gesetzlichen Feiertagen € 1 des Feiertagsruhegesetzes 1957, BGBI. Nr. 153, in der
jeweils geltenden Fassung) diirfen Jugendliche nicht beschaftigt werden.

2. (2)Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht im Gastgewerbe, in Krankenpflegeanstalten und Pflegeheimen, bei
Musikauffuhrungen, Theatervorstellungen, sonstigen Auffihrungen und fur Arbeiten auf Sport- und Spielplatzen.

3. (3)In den Fallen des Abs. 2 mul? jeder zweite Sonntag arbeitsfrei bleiben.

4. (3a)Durch Kollektivvertrag kann fur das Gastgewerbe abweichend von Abs. 3 die Beschaftigung Jugendlicher an
aufeinanderfolgenden Sonntagen innerhalb eines vom Kollektivvertrag festzulegenden Zeitraumes von hdchstens
23 Wochen pro Kalenderjahr zugelassen werden. Innerhalb eines Kalenderjahres dirfen die Jugendlichen jedoch
hoéchstens an 23 Sonntagen beschaftigt werden. In diese Zahl ist die Halfte der Sonntage einzurechnen, die in die
Zeit des Besuchs einer lehrgangs- oder saisonmalf3igen Berufsschule fallen.

5. (4)In Betrieben, auf die das Feiertagsruhegesetz Anwendung findet, gilt fir die Bezahlung der Feiertage und der
an Feiertagen geleisteten Arbeit, soweit sie nach diesem Bundesgesetz oder den hiezu erlassenen
Durchfuhrungsvorschriften zugelassen ist, das Feiertagsruhegesetz.

In Kraft seit 01.05.1992 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/1
file:///

	§ 18 KJBG Sonn- und Feiertagsruhe
	KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987


